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Einleitung

„Das Europäische Sozialmodell ist Vergangenheit“, so urteilte Draghi, Präsi-
dent der EZB, im Jahre 2012 angesichts der Eurokrise und der zu ihrer Über-
windung eingeleiteten Reformen.1 Die als Eurokrise bezeichnete Finanz- und 
Schuldenkrise hat tatsächlich traditionelle Annahmen des europäischen Verfas-
sungsrechts in Frage gestellt.2 Zu ihrer Bewältigung wurde auf Grundlage der 
Verträge sowie über diese hinaus die Wirtschaftsarchitektur der Union umge-
staltet. Zum Zweck der besseren Haushaltskonsolidierung wurden Maßnahmen 
zur intensivierten Überwachung der finanziellen Haushaltsdisziplin der Mit-
gliedstaaten erlassen. Die wichtigste Neuerung war jedoch die Schaffung von 
Mechanismen zur Stützung der krisengebeutelten Euro-Länder.3 Als Gegenleis-
tung für die gewährte Finanzhilfe verpflichteten sich deren Empfängerstaaten 
zu umfangreichen Anpassungsprogrammen, welche tiefgreifende Reformen in 
ihren Haushalts- und Finanzpolitiken erforderlich machten. Diese Anpassungs-
programme wurden zwischen den inländischen Behörden und Vertretern von 
Kommission, EZB und IWF ausgehandelt und regelten das gesamte Spektrum 
der sozialen Beziehungen innerhalb der Nehmerstaaten: Arbeitsmärkte und Ta-
rifvertragssysteme, Leistungen der sozialen Sicherheit und Gesundheitssyste-
me. Alle Leistungen des Sozialstaates wurden als ökonomische Anpassungsva-
riablen angesehen und dementsprechend gekürzt.4

Das altbekannte Defizit einer nicht ausreichenden sozialen Dimension auf 
Unionsebene wird somit in einen neuen Kontext eingebettet. Durch die Teilnah-
me der Unionsorgane an der Gewährung der Finanzhilfe ist deren Regulie-
rungskraft bezüglich der Sozialangelegenheiten der Mitgliedstaaten wesentlich 

1 Blackstone/Karnitschig/Thomson, „Europe’s Banker Talks Tough“, Wall Street Journal, 
24.02.2012.

2 Es handelt sich eigentlich um eine Verkettung von Krisen. Der Begriff „Eurokrise“ wird 
in dieser Arbeit als Sammelbegriff verwendet, der die Finanzmarktkrise, die Bankenkrise, 
die Wirtschaftskrise und die Staatschuldenkrise innerhalb der Eurozone umfasst. Für eine 
Differenzierung dieser Begrifflichkeiten siehe Evans, The crisis in the euro area, Internatio-
nal Journal of Labour Research (3) 2011, 97 ff.

3 Siehe dazu im Einzelnen 2. Kap. I. B.
4 Siehe dazu im Einzelnen 4. Kap. IV.
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gewachsen. Unionsorgane diktieren Kürzungen in Sozialleistungen, Löhne und 
Gesundheitsleistungen; die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, diese zu umset-
zen. Diese neu eingeführte, indirekte Art der Einflussnahme, mittels derer die 
Union die nationale Sozialpolitik in Form von Konditionalitäten der Finanzhilfe 
diktiert, ist in dieser Arbeit als europäische Sozialregierung konzipiert.

Inwiewiet lassen sich diese Entwicklungen mit den sozialen Grundrechten 
der Union vereinbaren? Die Frage nach dem normativen Gehalt und dem ge-
richtlichen Schutz der sozialen Grundrechte gehört zu den umstrittensten Fra-
gen der Grundrechtsdogmatik. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die 
Heterogenität der nationalen Verfassungsordnungen in Europa, welche von der 
verfassungsrechtlichen Anerkennung sozialer Grundrechte bis zu deren Nor-
mierung als sozialpolitische Zielsetzungen schwankt.5 Auf Unionsebene schie-
nen alle wesentlichen Argumente zum Thema der sozialen Grundrechte bei der 
Erarbeitung der Charta der Grundrechte der Union ausgetauscht. Die Ausferti-
gung des Chartatexts hatte sich nämlich als Auslöser einer breiten wissenschaft-
lichen Debatte über die rechtliche Natur der sozialen Grundrechte erwiesen. Im 
Endeffekt schlug das Pendel zugunsten der Aufnahme sozialer Grundrechte 
aus, sodass diese nunmehr überwiegend in dem mit „Solidarität“ überschriebe-
nen Titel der Grundrechtecharta verankert sind. Seit Inkrafttreten der Grund-
rechtecharta mit dem Vertrag von Lissabon sind die sozialen Grundrechte fester 
Bestandteil des Primärrechts der Union, was als ausdrücklicher Fortschritt in 
Richtung einer Stärkung der sozialen Grundlagen der Union begrüßt wurde.6

Eine Neubelebung der Diskussion bezüglich der sozialen Grundlagen der 
Union wird von der Eurokrise vorangetrieben, die erneut zu einem eindringli-
chen Plädoyer für die Stärkung der sozialen Dimension der Union geführt hat. 
Dieses Argument wird tatsächlich mehrfach in den europaweiten Diskurs ein-
gebracht.7 Diese Arbeit strebt an, zu diesem Diskurs beizutragen, indem sie die 
Rolle der sozialen Grundrechte der Union als Gegengewicht zu der indirekten 

5 Siehe Fabre, in: De Búrca/De Witte (Hrsg.), Social rights in Europe, 2005, S.  15 ff.; 
 Iliopoulos-Strangas (Hrsg.), Soziale Grundrechte in Europa nach Lissabon, 2010.

6 Vgl. Meyer/Engels, Aufnahme von sozialen Grundrechten in die Europäische Grund-
rechtscharta?, ZRP 2000, 368 ff.; Gijzen, The Charter: a milestone for social protection in 
Europe?, MJ (8) 2001, 33 ff.; Langenfeld, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grund-
rechte in Deutschland und Europa, Bd.  VI/ 1, 2010, S.  1117 (1148).

7 Siehe Chalmers, The European Redistributive State and a European Law of Struggle, 
ELJ (18) 2012, 667 ff.; De Witte, EU law, politics and the social question, GLJ (14) 2013, 
581 ff.; Grahl/Teague, Reconstructing the eurozone: the role of EU social policy, Cambridge 
Journal of Economics (37) 2013, 677 ff.; Habermas, Demokratie oder Kapitalismus? Vom 
Elend der nationalstaatlichen Fragmentierung der kapitalistisch integrierten Weltgesell-
schaft, Blätter für deutsche und internationale Politik 2013, 59 ff.; Pochet/Degryse, Monetary 
union and the stakes for democracy and social policy, Transfer (19) 2013, 103 ff.; Schiek, The 
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und demokratisch fragwürdigen Bestimmung der Ausübung von Sozialpolitik 
in den Mitgliedstaaten erörtert. Zum diesem Zweck werden in dieser Arbeit die 
sozialrechtlichen Auswirkungen der mit der Finanzhilfe verbundenen Sparmaß-
nahmen einer grundrechtlichen Prüfung unterzogen. Der rechtliche Beurtei-
lungsmaßstab, der dafür angelegt wird, ist die Grundrechtecharta der Union 
und die darin verankerten sozialen Grundrechte. Nach einer Bestandsaufnahme 
der Maßnahmen soll geprüft werden, inwieweit die Unionsorgane und Mitglied-
staaten ihren unionalen Grundrechtsverpflichtungen zum Schutz von Arbeits- 
und Kollektivrechten sowie Rechten auf soziale Sicherheit und Gesundheits-
schutz nachgekommen sind.8 Somit knüpft diese Arbeit an die Stimmen an, die 
sich für die Bindung der an der Finanzhilfe beteiligten Unionsorgane an die 
Grundrechtecharta ausgesprochen haben.9

Viele der relevanten Arbeiten betrachten die Anwendung der sozialen Grund-
rechte nur von einem rechtstechnischen Standpunkt aus und begrenzen sich auf 
die Frage nach der Eröffnung des Anwendungsbereichs der Grundrechtecharta 
im Kontext der Finanzhilfe. Darüber hinaus ist die Durchsetzung von sozialen 
Grundrechten aber im Spannungsfeld von parlamentarischer Bestimmung der 
Sozialpolitik und gerichtlichem Schutz sozialer Interessen zu sehen. Vor diesem 
Hintergrund werden gegen den gerichtlichen Schutz sozialer Grundrechte häu-
fig Kompetenz- und Legitimitätsbedenken vorgebracht. Es kann daher schwer-
lich davon ausgegangen werden, dass die Gerichte sich im Kontext der Krise 
ohne weiteres dazu ermächtigt ansehen, auf Grundlage der sozialen Grundrech-
te komplexe Mehrheitsentscheidungen aufzuheben. Um diesen Herausforderun-

EU constitution of social governance in an economic crisis: in defence of a transnational di-
mension to social Europe, MJ (20) 2013, 185 ff.

8 Siehe dazu im Einzelnen 7. Kap.
9 Barnard, in: Countouris/Freedland (Hrsg.), Resocialising Europe in a Time of Crisis, 

2013, S.  250 (267 f.); Clauwaert/Schömann, The protection of fundamental social rights in 
times of crisis: A trade union battlefield, in: FS Lörcher, 2013, S.  239 (250); Ewing, Austerity 
and the Importance of the ILO and the ECHR for the Progressive Development of European 
Labour Law: A Case Study from Greece, in: FS Lörcher, 2013, S.  361 (366); Peers, Towards 
a new form of EU law?: The use of EU institutions outside the EU legal framework, EuConst 
(9) 2013, 37 (53); Fischer-Lescano, Troika in der Austerität: Rechtsbindungen der Unionsor-
gane beim Abschluss von Memoranda of Understanding, KJ 2014, 2 (7 ff.); Kilpatrick, Are 
the Bailouts Immune to EU Social Challenge Because They Are Not EU Law?, EuConst (10) 
2014, 393 ff.; Poulou, Austerity and European Social Rights: How Can Courts Protect Euro-
pe’s Lost Generation?, GLJ (15) 2014, 1145 ff.; Seifert, European Economic Governance and 
the Labor Laws of the EU Member States, Comparative Labor Law & Policy Journal (35) 
2014, 311 (324 ff.); Chryssogonos/Zolotas/Pavlopoulos, Excessive Public Debt and Social 
Rights in the Eurozone Periphery: The Greek case, MJ (22) 2015, 592 ff.; Poulou, Financial 
assistance conditionality and human rights protection: What is the role of the EU Charter of 
Fundamental Rights?, CML Rev (54) 2017, 991 ff.
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gen gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit eine Konzeption zum gerichtlichen 
Schutz sozialer Grundrechte entwickelt, welche auf die Erkenntnisse der proze-
duralen Theorien zur Erzeugung richterlicher Legitimation aufbaut10 und sie 
für den gerichtlichen Schutz sozialer Grundrechte fruchtbar macht.

Daraus ergibt sich folgende Gliederung der Arbeit in drei Teile: Der erste Teil 
ist der Eurokrise als Auslöser der europäischen Sozialregierung gewidmet. Es 
werden die Maßnahmen zur Überwindung der Eurokrise dargestellt, wobei der 
Schwerpunkt auf dem grundlegenden Paradigmenwechsel im Bereich der euro-
päischen Sozialpolitik liegt, den die Gewährung von Finanzhilfen an Euro-Staa-
ten ausgelöst hat. Im zweiten Teil folgt eine Untersuchung der Auflagen der Fi-
nanzhilfe im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den sozialen Grundrechten der 
Grundrechtecharta. Zum diesem Zweck wird nach einer Darstellung der Ent-
wicklung der sozialen Grundrechte auf die Frage nach der Anwendung der 
Grundrechtecharta im Kontext der Finanzhilfe eingegangen. Anschließend 
wird untersucht, welche Maßstäbe sich den sozialen Grundrechten der Grund-
rechecharta entnehmen lassen und ob Verletzungen festzustellen sind. Auf die-
ser Grundlage wird im dritten Teil die Rolle der Gerichte beim Schutz der sozi-
alen Grundrechte analysiert. Es wird ein Konzept vorgestellt, das einen legiti-
mierten gerichtlichen Schutz der sozialen Grundrechte erlaubt; mittels dieses 
Konzepts wird denn auch die Rechtsprechung der unionalen und mitgliedstaat-
lichen Gerichte in der Eurokrise beurteilt.

10 Grundlegend Ely, Democracy and distrust: a theory of judicial review, 1980; Dahl, 
Democracy and its critics, 1989; Zurn, Deliberative democracy and the institutions of judici-
al review, 2007; Hübner Mendes, Constitutional courts and deliberative democracy, 2013.
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Die Eurokrise als Auslöser der europäischen 
Sozialregierung





1. Kapitel

Die Eurokrise als Verfassungskrise

Die 2009 aufgekommene Eurokrise stellt zweifellos eines der gravierendsten 
Ereignisse in der Geschichte der Europäischen Union dar.1 Zunächst lediglich 
als Finanzkrise ausgebrochen, wurde alsbald erkannt, dass es sich längst um 
mehr als nur um ein Wirtschaftsthema handelt. Die gesamte Konstruktion der 
Europäischen Union, die bekanntlich eine Rechtsgemeinschaft darstellt,2 wurde 
auf den Prüfstand gestellt. Die Eurokrise hatte somit eine europäische Verfas-
sungskrise hervorgerufen. Dennoch wird bei der Darstellung der Krise vor-
nehmlich die Perspektive des europäischen Wirtschaftsrechts eingenommen. 
Fragen wie die Rechtmäßigkeit der Hilfsversprechen an Mitglieder der Eurozo-
ne oder die Notwendigkeit der verstärkten Überwachung und Koordination im 
Bereich der Wirtschafts- und Haushaltpolitik der Mitgliedstaaten stehen immer 
wieder im Mittelpunkt des rechtlichen Diskurses.

Obwohl die Wichtigkeit dieser Fragen nicht bezweifelt wird, sind die krisen-
bedingten Neuerungen in der europäischen Rechtsgemeinschaft so tiefgreifend, 
dass diese über die Wirtschaftsgrundlagen hinaus bedeutsame Auswirkungen 
auf die sozialen Grundlagen der Union aufweisen. Als soziale Grundlagen wer-
den alle sozialrechtlichen Regelungen des Primärrechts verstanden: die sozialen 
Werte, auf denen sich die Union gründet (Art.  2 und 3 EUV), die Kompetenzen 
der Union im Bereich der Sozialpolitik (Art.  151 AEUV ff.) und schließlich die 
sozialen Grundrechte der Grundrechtecharta der Union. Seit Ausbruch der Eu-
rokrise wurden der Gewährung von mitgliedstaatlichen Sozialleistungen derar-
tige Grenzen gesetzt in Form von Lohnzurückhaltungen, Dezentralisierung von 
Tarifverhandlungen, Kürzungen von Renten und Gesundheitsleistungen, dass 

1 Dies lässt sich an der Aussage des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentral-
bank, Jean-Claude Trichet, erkennen, der von „der schwersten globalen Krise seit dem Zwei-
ten Weltkrieg“ sprach. [FT Interview, 12. Oktober 2011].

2 Grundlegend Hallstein, in: ders. (Hrsg.), Europäische Reden, 1979, S.  341 ff. Die Wort-
schöpfung ist deutlich an den Begriff des Rechtsstaats angelehnt, wie er sich in Deutschland 
entwickelt hat. So Zuleeg, Die Europäische Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft, NJW 
1994, 545 (546); Pernice, Der Beitrag Walter Hallsteins zur Zukunft Europas. Begründung 
und Konsolidierung der Europäischen Gemeinschaft als Rechtsgemeinschaft, WHI-Paper 
9/01, S.  3. Für einen aktuellen Ansatz siehe Calliess, in: Calliess/Kahl/Schmalenbach (Hrsg.), 
Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und soziale Rechte in der Europäischen Union, 2014, S.  63 ff.
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die Wahrnehmung sozialer Grundrechte in den nationalen Sozialordnungen 
nachhaltig erschüttert worden ist. Vor diesem Hintergrund werden in dieser Ar-
beit die krisenbedingten Neuerungen des europäischen Verfassungsrechts unter 
dem Blickwinkel der sozialen Grundrechte dargestellt. Es soll hierbei aufge-
zeigt werden, dass die Reaktionen auf die Eurokrise einen gravierenden Para-
digmenwechsel im Bereich der europäischen Sozialpolitik ausgelöst haben. Be-
vor auf die Eurokrise als Wendepunkt in der Geschichte der Union und die da-
mit verbundenen Verfassungsänderungen eingegangen wird, ist zunächst die 
Ausgangslage der europäischen Wirtschaftsverfassung zu skizzieren.

I. Die Ausgangslage der europäischen Wirtschaftsverfassung

In den Gründungsverträgen der EWG wurden die Voraussetzungen eines Bin-
nenmarktes festgelegt, der auf den Postulaten der freien Marktwirtschaft und 
des unverfälschten Wettbewerbs basieren sollte.3 Wirtschafts- und Währungs-
politik waren grundsätzlich den Mitgliedstaaten überlassen, mit der zusätzli-
chen Verpflichtung, diese Bereiche zu koordinieren.4 Diese Koordinierung der 
Währungspolitik sollte durch die Einsetzung eines beratenden Währungsaus-
schusses auf Gemeinschaftsebene unterstützt werden.5 Ein gegenseitiger Bei-
stand war für Mitgliedstaaten vorgesehen, die hinsichtlich ihrer Zahlungsbilanz 
von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht waren.6

Auf dem Weg von Rom zu Maastricht wurde durch verschiedene Ausprägun-
gen währungspolitischer Zusammenarbeit versucht, die Schwankungsbreiten 
der damaligen europäischen Währungen zur verringern. Zu den wichtigsten 
Versuchen der Wechselkurskoordination zählten der Europäische Wechsel-
kursverbund und das Europäische Währungssystem, die als Vorstufen der ge-
meinsamen Währung dienten.7 Erst mit dem Vertrag von Maastricht wurde je-
doch der entscheidende Schritt hin zur Einführung einer gemeinsamen Wäh-
rung gegangen.

3 Art.  4 Abs.  1 EWG-Vertrag. Für eine Darstellung der Regelungen über die Wirtschafts-
politik in der EU siehe Everling, Wirtschaftspolitik und Finanzhilfe in der Währungsunion 
der Europäischen Union, in: FS Scheuing, 2011, S.  526 ff.

4 Vgl. Art.  104 und 105 EWG-Vertrag.
5 Vgl. Art.  105 Abs.  2 EWG-Vertrag.
6 Art.  108 EWG-Vertrag. Dies ist die Vorgängervorschrift von Art.  143 AEUV, der eine 

finanzielle Unterstützung der von Zahlungsbilanzschwierigkeiten betroffenen oder ernstlich 
bedrohten Mitgliedstaaten außerhalb der Eurozone vorsieht.

7 Siehe dazu Hilpold, in: Hilpold (Hrsg.), Neue europäische Finanzarchitektur: die Re-
form der WWU, 2014, S.  3 (17 f.).
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Mit der Schaffung der WWU durch den Maastrichter Vertrag verzichteten 
die beigetretenen Mitgliedstaaten auf eine eigene Währungspolitik.8 Diese wur-
de nunmehr als ausschließliche Zuständigkeit der Union festgeschrieben9 und 
der neueingeführten EZB anvertraut. Die EZB wurde als eine unabhängige In-
stitution mit engem und genau definiertem Mandat geschaffen und sollte das 
vorrangige Ziel der Preisstabilität garantieren.10 Eine Übereinstimmung zu-
gunsten einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung wurde hingegen nicht erzielt, 
wodurch die Fiskal- und Wirtschaftspolitik weiterhin den Mitgliedstaaten über-
lassen blieb.11 Die Zustimmung zu einer starken Währungsunion ohne ebenbür-

8 Zur institutionellen Struktur der WWU siehe Begg, The design of the EMU, IMF Wor-
king Paper 97/99, August 1997.

9 Heute Art.  3 Abs.  1 lit.  c AEUV.
10 Heute Art.  127 AEUV. Die EZB wurde nach deutschen Anforderungen bei den Ver-

handlungen zur WWU dem Modell der Bundesbank nachempfunden. Näher dazu Tuori/Tu-
ori, The Eurozone crisis: a constitutional analysis, 2014, S.  28 ff. Vgl. auch van der Sluis, in: 
Adams/Fabbrini/Larouche (Hrsg.), The Constitutionalization of European Budgetary Cons-
traints, 2014, S.  105 ff. Als verfassungsrechtliche Basis für die Übertragung der Währungsho-
heit auf die Europäische Gemeinschaft wurden die Unabhängigkeit der EZB und das vorran-
gige Ziel der Sicherung der Preisstabilität in Art.  88 GG verankert. Im Maastricht-Urteil des 
BVerfG wurde u. a. diese Grundgesetzänderung sowie die Ratifikation des Vertrags von 
Maastricht für vereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Siehe BVerfGE 89, 155. Durch Be-
zugnahme auf Art.  88 GG verweist das BVerfG immer wieder auf die Beachtung der Unab-
hängigkeit der EZB und das vorrangige Ziel der Preisstabilität als dauerhaft geltende Verfas-
sungsanforderungen der deutschen Beteiligung an der Währungsunion. Siehe BVerfGE 129, 
124 (181) und BVerfGE 132, 195 (243). Ausführlich zur BVerfGE 129, 124 siehe Nettesheim, 
„Euro-Rettung“ und Grundgesetz: verfassungsgerichtliche Vorgaben für den Umbau der 
Währungsunion, EuR 2011, 765 ff.; Recker, Casenote – Euro Rescue Package Case: The Ger-
man Federal Constitutional Court Protects the Principle of Parliamentary Budget, GLJ (22) 
2011, 2071 ff.; Ruffert, Die europäische Schuldenkrise vor dem Bundesverfassungsgericht – 
Anmerkung zum Urteil vom 7. September 2011, EuR 2011, 842 ff.; Sonder, Die Griechen-
landhilfen vor dem Bundesverfassungsgericht, DVBl.  2011, 1274 ff.; Kube, Nationale Budge-
thoheit und Europäische Integration, AöR (137) 2012, 205 (208 ff.); von Ungern-Sternberg, 
Parliaments – fig leaf or heartbeat of democracy? German Federal Constitutional Court Judg-
ment of 7 September 2011, Euro rescue package, EuConst (8) 2012, 304 ff. Zur Frage ob in der 
Eurokrise die Unabhängigkeit der EZB bewahrt wurde siehe Baroncelli, in: Adams/Fabbri-
ni/Larouche (Hrsg.), The Constitutionalization of European Budgetary Constraints, 2014, 
S.  125 ff.

11 Die Fiskalpolitik bezieht sich auf die Einnahmen und Ausgaben eines Staates, die in der 
Regel in den nationalen Haushalten festgelegt und von den Parlamenten genehmigt werden. 
Finanzpolitik dient als ein wirtschaftspolitisches Instrument des Staates, da mittels der Be-
einflussung von Steuern und Staatsausgaben die konjunkturellen Schwankungen ausgegli-
chen werden können. Die Wirtschaftspolitik stellt einen Oberbegriff dar, worunter die Ge-
samtheit der Maßnahmen zu verstehen ist, mit denen der Staat regelnd und gestaltend in die 
Wirtschaft eingreift.


